
Herzlich willkommen zur  
1. Elternpflegschaftssitzung der Klasse 10 



1. Begrüßung in der Aula durch die Beauftragte für die Mittelstufenkoordination 
9/10 
 

2. Zentrale Abschlussprüfung 10 (ZP 10) zum Erwerb des Mittleren 
Schulabschlusses (Übersicht) 
 

Mit den Klassenleitungen wird die Sitzung fortgesetzt: 

3. Informationen über die Schul-, Klassen- und Unterrichtssituation  
 

4. Wahl des/der Klassenpflegschaftsvorsitzenden und seines/ihres Vertreters 
 

5. Informationen zu Unterrichtsinhalten der Stufe 10  
 

6. Verschiedenes 

 

Tagesordnung 



• Zentral gestellte, landesweite, schriftliche Prüfung in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik. Mündliche Prüfungen nur in wenigen Fällen (bei 
Abweichungen) 

 

• Die ZP 10 ist keine zentrale Abschlussprüfung. Die Prüfungsnote daher nicht 
automatisch Abschluss- bzw. Zeugnisnote.  

 

• Die Leistungen des gesamten Schuljahres (!) fließen als Vornote (50%) mit ein. 

 

• Termine im Mai 2026. 

 

• Dauer: 130 – 170 Minuten 

 

• In den drei Prüfungsfächern ist gemäß §44 APO-S I keine Nachprüfung mehr 
möglich. 

 

Zentrale Prüfungen 10 (ZP 10) – Hinweise I 



Zentrale Prüfungen 10 (ZP 10) – Hinweise I 



• Für jede Klausur erfolgt eine Zweitkorrektur. 
 

• Bei Abweichungen von der Vornote um zwei Noten kann eine freiwillige 
mündliche Prüfung erfolgen. Bei Abweichung um drei und mehr Noten 
erfolgt eine verpflichtende mündliche Prüfung. 
 

• Nur bereits bestehende Nachteilsausgleiche können auch für die ZP 10 
gewährt werden. Dies muss aber bei der Schulleitung frühzeitig beantragt 
werden. 

 
 

 

Zentrale Prüfungen 10 (ZP 10) – Hinweise II 



• Eine Schülerin oder ein Schüler des Gymnasiums erwirbt nach dem 
Abschlussverfahren bzw. mit der Versetzung am Ende der Klasse 10 den 
Mittleren Schulabschluss (MSA)* und damit die Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe. (APO SI § 27, 42, 43) 

 
*) = Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk, FOR-Q 

Abschlüsse nach Klasse 10 



APO SI § 27 

Eine Schülerin oder ein Schüler wird auch dann in die Klassen 7 bis einschließlich der 
letzten Klasse der Sekundarstufe I und in die Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe versetzt, wenn die Leistungen entweder 

 
1. in den Fächern Deutsch, Mathematik, erste und zweite Fremdsprache in nicht 
mehr als einem Fach mangelhaft sind und die mangelhafte Leistung durch eine 
mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach dieser Fächergruppe 
ausgeglichen wird […] 

 

 

Versetzung 



Übersicht 



Perspektive Gymnasiale Oberstufe 



Kennwort: GSGAG 

AG-Bereich 

• Beginn nach den Herbstferien 
• Wahl über Iserv-Modul „Kurswahlen“ 
• Weitere Informationen über die Homepage (Unterricht – Organisation / AG-Bereich) 

und Elternbrief 



• Pflegschaftssitzungen in den Klassenräumen im Gebäude C2. Alle Informationen 
dieser Präsentation finden Sie auch auf der Seite der Mittelstufe auf der 
Homepage des GSG 

https://www.gsg-stadtlohn.eu/unterricht-organisation/mittelstufe/das-profil/ 

 

 

 

So geht es nun weiter… 
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